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Optionen einer umweltverträglichen Landnutzung –  
 

gute fachliche Praxis und deren naturschutzfachliche 
Flankierung 

14. NABU – Naturschutztag  in Potsdam: 
Blühende Landschaften? Naturschutz in Zeiten von Energiewende und Massenproduktion      
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Gute fachliche Praxis: 
im deutschen Recht die Einhaltung gewisser Grundsätze des Tier- und 
Umweltschutzes in der Land-,  Forst- und Fischereiwirtschaft  

NUL H1, 1997, 8-14: 

1. Gestaltung der Feldflur 
2. Bodenbearbeitung 
3. Anbau und Bodennutzung 
3.1.  Ackerbau 
3.1.1. Fruchtfolgen 
3.1.2. Zwischenfruchtanbau 
3.2. Grünland 
3.2.1. Niedermoor 
3.2.2. Weidehaltung 
3.3. Feldgemüse und Sonderkulturen 
3.4. Nachwachsende Rohstoff 
4.     Pflanzenernährung (Düngung) 
5.      Pflanzenschutz 
6.      Feldberegung 
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Gute fachliche Praxis: 
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Gute fachliche Praxis 

Landwirtschaftliches Fachrecht 

- Düngeverordnung 
- Bodenschutzgesetz 
- Pflanzenschutzgesetz etc. 

Basis für die Cross Compliance Regelungen der EU 
Bindung der EU-Agrarzahlungen an Verpflichtungen im Umweltschutz, bei der  
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, bei Tiergesundheit und im Tierschutz 
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Gute fachliche Praxis 

Landwirtschaftliches Fachrecht 

Realität der Umsetzung 
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Realität der Umsetzung 

+ Fruchtfolgeverarmung bis hin zu Monokulturanbau (insb. Mais- und Raps) 
+ erhöhter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (zunehmende Herbizid- und  
   Insektizidbelastungen in Oberflächengewässern) 
+ ernste Resistenzen wichtiger Pflanzenschädlinge (z.B. des Rapsglanzkäfer  
     gegenüber Pyrethroiden) 
+ Grünlandumbruch wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten maxima   
    ausgenutzt 
+ Vergrößerung und Nivellierung der Ackerschläge 
+ Beseitigung bzw. starke Beeinträchtigung begleitender Kleinbiotope wie  
   Kleingewässer, Gehölzstreifen, Hecken, Randstreifen 
+ kaum erkennbare Humusbevorratung mit dem Ziel des Erhalts der  
    Bodenfruchtbarkeit (bei Mais oft völlig vernachlässigt) 
+ nach wie vor Ackerbau auf Moorstandorten 
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Was tun? 

Anhörung zur Untersetzung der guten fachlichen Praxis im  
Gesetz zur Bereinigung des brandenburgischen Naturschutzrechts  
am 24.09.2012. 

bezieht sich auf die Neuformulierung des  
Bundes-Naturschutzgesetzes 06.10.2011  

§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und 
Erholungslandschaft zu berücksichtigen. 
(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich aus den für die Landwirtschaft 
geltenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die 
folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten: 
1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und 
langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet werden; 
2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das zur Erzielung 
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden; 
3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten und nach Möglichkeit 
zu vermehren; 
4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und schädliche 
Umweltauswirkungen sind zu vermeiden; 
5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem 
Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen; 
6. die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach Maßgabe des landwirtschaftlichen 
Fachrechtes zu erfolgen; eine Dokumentation über die Anwendung von Düngemitteln ist nach Maßgabe des 
§ 7 der Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 2007 (BGBl. I S. 221), die 
zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, sowie eine 
Dokumentation über die Anwendung von Pflanzenschutzmittel ist nach Maßgabe des Artikels 67 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zu führen. 

§ 2 Grundsätze der guten fachlichen Praxis: 
 Bindematerial muss aus der Landschaft entfernt werden 
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MOZ 18.09.2012 

„…Wir haben doch schon heute fast neben  
jedem Acker einen Aufpasser…“ 

„…Es sind eher die Großbetriebe, die jetzt  
von internationalen Konzernen aufgekauft  
werden, wo versucht wird, ohne Rücksicht  
auf Verluste das schnelle Geld zu machen…“  

„…Seltsamer Weise wissen einige Politiker und  
Umweltschützer besser als wir, wie man Land- 
wirtschaft betreibt. Sie kommen mit immer  
neuen Regeln, die uns einengen…“ 



Vera Luthardt · HNE Eberswalde (FH)  · FB Landschaftsnutzung und Naturschutz  · Seite 9 



Vera Luthardt · HNE Eberswalde (FH)  · FB Landschaftsnutzung und Naturschutz  · Seite 10 

Forderungen des BB Naturschutzbeirats zur Untersetzung  
des § 2 im Bereinigungsgesetz 

+ Verbot von Grünlandumbruch in allen GSG, NSG, FFH- und SPA-Gebieten 
 
+ Einhaltung von Fruchtfolgevorgaben bzw. minimale Anbaupausen je  
    Ackerschlag, die je nach Kulturart zu untersetzen sind 
 
+ grundsätzliche Anlage von Pufferstreifen um Kleingewässer und Kleinmoore  
    in Ackerbaugebieten 
 
+ grundsätzliches Verbot von Ackernutzung auf Moorböden 
 
+ Schutz und Aufwertung bestehender sowie Neuanlage von naturbetonten  
   Biotopverbundstrukturen in der Feldflur in guter Qualität  
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Empfehlung 2: Abbau des Vollzugsdefizits und Schärfung des  
bestehenden rechtlichen Instrumentariums  
 
+ Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das offensichtliche Vollzugs- 
    defizit im Bereich der Einhaltung einer guten fachlichen Praxis abzubauen.  
 
+ die entsprechenden Kriterien zur GfP sind durch 
    überprüfbare und rechtlich einforderbare  
    quantitative Vorgaben zu konkretisieren.  
 
+ der Verstoß gegen die Vorgaben der GfP sind  
    mit entsprechenden Sanktionsmechanismen  
   (Bußgeld- bzw. Strafvorschriften) zu versehen.  
  
 

Forderungen des BB Naturschutzbeirats zur Untersetzung  
des § 2 im Bereinigungsgesetz 
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Ökologische Mindestanforderungen für neue Landnutzungsformen ! und 

Weitere Forderung an die Politik: 

Ein unabhängiges Beratungssystem 
für die Landwirte ! 
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Agrarwende 

Prof. em. Dr. Michael Succow         Greifswald im Juli 2012 
  
Standpunkte  
Wie die Welt ist, darf sie nicht bleiben   –   Gedanken zur 
Landwirtschaft im Osten Deutschlands 

„Für die Energiewende sind die Weichen bereits gestellt. Wir  
brauchen aber auch eine Agrarwende, 
müssen uns stärker auf regionales  
Wirtschaften orientieren und  
Subventionen abbauen, die nachhaltige  
Entwicklung behindern.“ 
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Wende/Bewegung im Naturschutz? 

Oder:  Was erfordert naturschutzfachliche  
   Flankierung?  

Sackgasse Artenschutz               umfassender Ressourcenschutz 
     insbesondere im administrativen Naturschutz   

Männchen der Östlichen Moosjungfer (Foto: Mathias Lohr) 

Welche Argumente haben wir noch, wenn die Arten - warum immer -verschwunden sind? 
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Neue Leitbilder kreieren für neue  
Landnutzungsformen/Landschafts- 
Strukturen/-bilder 

Goya 17.Jh. 

Leonardo da Vinci 15.Jh. 

Koch 19.Jh. Ziel: proaktiv statt reaktiv 

Wende/Bewegung im Naturschutz? 
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Wende/Bewegung im Naturschutz? 

- viel stärker als bisher regionale Prioritätensetzung zu fördern  

Der Naturschutz muss aus seiner sektoralen „Ecke“  
heraustreten. 
Als „Anwalt der Natur“ muss er als Moderator des Prozesses 
um die zukünftige regionale Entwicklung von 
Landschaftsräumen wirken. 

Dazu bedarf es neuer Kompetenzen und Fähigkeiten. 
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Wende/Bewegung im Naturschutz? 

- Kommunikation mit Landwirten und/oder 
      der Bevölkerung vor Ort 
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